
 

Hausordnung der Marienschule Xanten   
 
 
Präambel  
Auf der Grundlage eines christlichen Welt- und Menschenbildes versteht sich die Marienschule 
als Schulgemeinschaft, in der sich jeder respektiert und angenommen fühlen darf. Damit dies 
gelingen kann, werden Toleranz, gegenseitige Rücksichtnahme, Freundlichkeit und höfliche Um-
gangsformen nicht nur von dir, sondern von allen am Schulleben Beteiligten erwartet. Die folgen-
den Regeln sollen dir helfen, dich zu orientieren und dadurch einen möglichst reibungslosen 
Schulbetrieb ermöglichen.  
 
 
Unsere Regeln für ein christliches Miteinander  

• Wir helfen uns gegenseitig, wo dies möglich und erwünscht ist. 
• Wir schützen die Schwächeren und nehmen aufeinander Rücksicht. 
• Wir verletzen niemanden seelisch oder körperlich und grenzen niemanden aus. 
• Wir schauen nicht weg, wenn Unrecht geschieht. 
• Wir bemühen uns, Auseinandersetzungen unter Mitschülerinnen zu schlichten. 
• Wenn wir mit einer Situation überfordert sind oder bei Unfällen holen wir Hilfe. Lehrerinnen 

und Lehrer sind Ansprechpartnerinnen und -partner und hören zu und helfen gerne. 
• Wir achten fremdes Eigentum und behandeln es pfleglich. 

 
  
Verhalten vor dem Unterricht   

• Der Aufenthalt in der Pausenhalle ist für dich vor dem Unterricht 
o im Regelfall erst ab 8.00 Uhr gestattet. 
o nur in Ausnahmefällen (Regen und Kälte) auch früher möglich: Dann erfolgt eine Durch-

sage oder die Aufsicht führende Lehrperson gibt die Erlaubnis. 
• Aus Sicherheitsgründen blockiere bitte weder Treppen noch Eingänge. Setze dich also 

nicht auf Treppen oder in den Flur. 
• Falls deine Eltern dich im Ausnahmefall mit dem Auto zur Schule bringen, müssen Ver-

kehrsbeeinträchtigungen sowie Gefahrensituationen im Bereich der Rheinstraße, des 
Lehrerparkplatzes und des Kapitels vermieden werden. 

• Den Eingang Klever Straße sowie den Eingang Rheinstraße darfst du nicht nutzen.   
• Beim ersten Klingeln um 8.00 Uhr gehe zügig in deinen Klassen- oder Fachraum.   
• Informiere dich möglichst vor dem Betreten der Schule mit deinem Untis-Zugang über den 

aktuellen Vertretungsplan. 
• Verlasse das Schulgelände nur, wenn der Unterricht beendet ist oder wenn du beurlaubt 

worden bist. 
 
 
Verhalten während des Unterrichts    

• Der Unterricht beginnt für uns alle um 8.10 Uhr mit einem Gebet oder einem Impuls. 
Ist die Lehrkraft auch zehn Minuten nach Beginn der Unterrichtsstunde noch nicht in der 
Klasse, so meldet dies die Klassensprecherin im Sekretariat.   



• Essen und Trinken ist im Allgemeinen im Unterricht nicht möglich. Über Ausnahmen ent-
scheidet die Lehrkraft. 

• Das Kauen von Kaugummi ist auf dem gesamten Schulgelände sowie in der Sporthalle 
nicht gestattet. 

• Toilettengänge erledige bitte in der Pause, um den Unterricht nicht zu stören. 
 
  
Verhalten im Schulgebäude und in den Klassenräumen 

• Um Unfälle zu vermeiden, darfst du auf den Fluren, Treppen und in den Klassenräumen 
weder rennen noch toben. 

• Um Fluchtwege freizuhalten, dürfen Treppen und Eingänge nicht blockiert werden. 
• Deine Jacke hängst du bitte im Flur auf.  
• Damit wir uns im Schulgebäude wohlfühlen können, beschädige und beschmutze weder 

Wände, noch Schulmobiliar oder Schulbücher. Achte besonders auf Sauberkeit und Ord-
nung in der Toilettenanlage.  

• Vermeide Müll! 
• Nicht zu vermeidenden Müll entsorge grundsätzlich nur in den Mülleimern und achte zum 

Schutz der Umwelt hierbei auf korrekte Trennung.  
• Achte im Klassen- oder Fachraum auf Ordnung und Sauberkeit. Denkt dabei auch an euren 

Ordnungsdienst. 
• Deine Sportsachen nimm – auch aus hygienischen Gründen – stets mit nach Hause.    
• Nach der letzten Unterrichtsstunde im Klassenraum hänge deinen Stuhl an den Tisch. 

  
Verhalten während der Pause 

• Verlasse zu Beginn der großen Pause zügig deinen Klassen- oder Fachraum. 
• Bücher, Taschen usw. darfst du nur dann zum Klassenraum bringen, wenn sich der Fach-

raum auf der gleichen oder auf einer tieferen Etage befindet. 
• Das Schulgelände (Verwaltungsgebäude neben unserer Schule, Museumsecke, Dom, vor 

der Museumstreppe) darfst du nicht verlassen. 
• Halte auch den Schulhof sauber.  
• Als Schülerinnen der Klasse 10 darfst du dich in der Pause im Rosengarten aufhalten. 
• Bei Regenwetter darfst du im Klassenraum bleiben, wenn dies durch eine Lautsprecher-

durchsage erlaubt wird. 
• Fällt der Sportunterricht in die 3. oder 7. Stunde, gehst du mit deinen Mitschülerinnen erst 

nach Pausenende auf direktem Weg zur Turnhalle. 
 
 
Krankmeldungen/Unfallmeldung 

• Wenn du krank bist, müssen deine Eltern dies noch am gleichen Morgen (bis 8 Uhr) im 
Sekretariat telefonisch melden. Wenn du dann wieder zur Schule kommen kannst, gib di-
rekt eine schriftliche Entschuldigung deiner Eltern bei deiner Klassenlehrerin / deinem 
Klassenlehrer ab.  

• Erkrankst du während des Unterrichts, wende dich an deine Lehrerin oder deinen Lehrer. 
• Arzttermine musst du außerhalb der Unterrichtszeit wahrnehmen. Ausnahmen sind nur in 

begründeten Einzelfällen möglich. In diesem Fall müssen deine Eltern vorab schriftlich bei 
deiner Klassenlehrerin oder deinem Klassenlehrer um Beurlaubung bitten. 

• Schul- und Schulwegunfälle melde direkt im Sekretariat. 
 
 
 



Kleiderordnung 
In einer Schulgemeinschaft, in der sich jede und jeder respektiert und angenommen fühlen darf, 
gehört auch eine Verständigung darüber dazu, wie man sich angemessen kleidet. In einem ge-
meinsamen Prozess haben Schülerinnen und Lehrerinnen und Lehrer deshalb die im folgenden 
Schaubild beschriebene Kleiderordnung entwickelt und beschlossen. Die darin aufgeführten 
Grundsätze müssen von dir und allen am Schulleben Beteiligten eingehalten werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verschiedenes 

• Fundsachen lege bitter in das Fundsachen-Regal gegenüber vom Glasgang. 
• Achte auf dein Eigentum und respektiere auch auf das Eigentum der anderen. 
• Auf dem gesamten Schulgelände besteht ein Rauch-, Alkohol- und Drogen-Verbot. 
• Wegen der Verletzung von Persönlichkeitsrechten ist es dir untersagt, Fotos, Tonaufnah-

men und digitale Aufnahmen jeglicher Art von Mitschülerinnen, Lehrkräften und allen am 
Schulleben Beteiligten anzufertigen und zu veröffentlichen (Internetseiten, WhatsApp, Ins-
tagram, Snapchat etc.).  

• Nur auf Anweisung einer Lehrerin oder eines Lehrers ist dir das Anfertigen von Fotos und 
Tonaufnahmen während des Unterrichts gestattet. 

 
 
Xanten, im Mai 2024        gez. Michael Lemkens 

Schulleiter 

 


